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Text 

Lichtbild 

§ 4. (1) Bei der Ausstellung des Reisepasses dürfen nur farbige Lichtbilder verwendet werden, die 
den Anforderungen der Verordnung (EG) 2252/2004 des Rates vom 13.12.2004 über Normen für 
Sicherheitsmerkmale und biometrische Daten in von Mitgliedstaaten ausgestellten Pässen und 
Reisedokumenten, ABl. L 385 vom 29.12.2004, S. 1, insbesondere den geforderten Aufnahmemodalitäten 
und Qualitätsmerkmalen, entsprechen und die Identität des Passwerbers wiedergeben. 

(2) Das Lichtbild darf nicht älter als sechs Monate sein und muss seine Person zweifelsfrei erkennen 
lassen. Es ist in der Größe von 45 Millimeter x 35 Millimeter im Hochformat beizubringen. Wird ein 
Lichtbild vorgelegt, darf nur glattes und glänzendes Papier ohne Oberflächenstruktur verwendet werden. 
Das Lichtbild darf keine Beschädigung, Verunreinigungen oder unnatürliche Farben aufweisen. 

(3) Das Lichtbild darf ausschließlich die Person des Passwerbers zeigen, weitere Personen oder 
Gegenstände im Lichtbild sind unzulässig. Der Hintergrund muss einfärbig hell sein und darf keine 
Muster aufweisen. 

(4) Der Kopf der Person soll etwa 2/3 des Bildes einnehmen. Der Augenabstand muss zumindest 8 
Millimeter betragen. Das Lichtbild muss die Person in einer Frontalaufnahme, mit unverdeckten Augen 
und neutralem Gesichtsausdruck zeigen, die Hauttöne sind möglichst natürlich wiederzugeben. Eine 
Darstellung der Person mit geneigtem oder gedrehtem Kopf ist unzulässig. Das Tragen von 
Kopfbedeckungen ist nur aus medizinischen oder religiösen Gründen zulässig. 

(5) Das Gesicht muss gleichmäßig ausgeleuchtet und in allen Bereichen scharf abgebildet, 
kontrastreich und klar sein. Schattenbildung im Gesicht und Reflexionen sind zu vermeiden. Bei 
Brillenträgern müssen die Augen klar und deutlich erkennbar sein. 

(6) Soweit dies der Entwicklungsstand der Person oder körperliche Gegebenheiten indizieren, sind 
Abweichungen von Abs. 3 und 4 zulässig. 
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